
Keinen ˜rger mehr mit dem Finanzamt

Mehr Geld durch Nutzung aller Steuer-
vorteile

Schneller an die Rückerstattung durch 
elektronische Datenübermittlung

Schutz vor Willkür und Ungleichbe-
handlung durch die Finanzbehörden

Sie möchten wissen, 
was die Beratung kostet? 

Im Rahmen einer Mitgliedschaft im 
Lohnsteuerhilfeverein ist nur der vorher 

feststehende Mitgliedsbeitrag 
zu zahlen. Dieser ist sozial ge-
staffelt und abhängig von der 
Höhe der Jahreseinkünfte. Die 
Bandbreite reicht von 50 ú bis 
290 ú. Der durchschnittliche 
Mitgliedsbeitrag im Verein 
liegt bei 125 ú im Jahr.

Die Beratungsleistungen und 
die Aufwendungen zur Erstel-
lung der Einkommensteuer-
erklärung sind � unabhängig 

vom Umfang und der Zeitdauer � ko-
stenlos. Dies gilt auch für die Beratung 
zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche im 
Streitverfahren mit dem Finanzamt!

Der Eintritt in den Lohnsteuerhilfever-
ein Hessen e.V. ist jederzeit, der Austritt 
ohne Einhaltung einer Frist zum Jahres-
ende  möglich.

Wir beraten Sie gerne zur 
Mitgliedschaft!

Welche Belege benötigen wir?

� Letzter Steuerbescheid / Steueridenti� kationsnummer
� Lohnsteuerbescheinigung, Bescheinigung der Baulohn-
 kasse über Urlaubsabgeltung, Rentenbescheid(e) / Be-
 scheinigungen zum Arbeitslosengeld, Krankengeld oder 
 sonstigen Lohnersatzleistungen
� Belege zu Werbungskosten wie Fachliteratur, Fahrt-
 kosten, Dienstreisen, Schulungskosten, Arbeitszimmer, 
 Arbeitsmittel wie PC u.a., Gewerkschafts- und Verbands-
 beiträge
� Bescheinigung zu den Kapitaleinkünften und gezahlten 
 Steuern
� Belege zu Krankheitsaufwendungen (Zuzahlungen, Brille 
 etc.), Körperbehinderung 
� Belege zu Versicherungsbeiträgen, Riester-/Rürupvorsor-
 ge, Spenden, Parteibeiträge, Aus- und Weiterbildungs-
 kosten wie Sprachkurse o.ä.
� Belege zu Aufwendungen für eine Haushaltshilfe und 
 Reparaturen im Privathaushalt, Kinderbetreuungskosten
� Bei Mieteinkünften, Mietverträge und Belege zu den 
 Hausaufwendungen
 Zu viel? Keine Angst - fehlende Belege können Sie 
 nachreichen!

Ihre Beratungsstelle:

Weitere Infos auch 
im Internet unter: 
www. lohi-hessen.de

Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V.

www.lohi-hessen.de

Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V.
Friedberger Anlage 1 - 3

Zoo Passage
60314 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 40 564 565

Arbeitnehmer
nutzen ihre Steuervorteile

Alle Leistungen des Vereins
sind mit dem Mitgliedsbeitrag

abgegolten.

Mitglieder des LOHI Hessen e.V. 
schöpfen ihre steuerlichen 

Möglichkeiten aus!
Gehören Sie dazu?!

Weitere Beratungsstellen unter :

www. lohi-hessen.de



Einkommensteuererklärung 

 

www. lohi-hessen.de

Der Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V. wur-
de im Jahre 1982 gegründet und durch die 
Ober� nanzdirektion Frankfurt am Main als 
Lohnsteuerhilfeverein anerkannt. 

Lohnsteuerhilfevereine sind zur steuer-
lichen Beratung ihrer Mitglieder im Rahmen 
der gesetzlichen Beratungsbefugnis gem. 
§ 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz befugt.

Hierzu gehört die Erstellung der Einkom-
mensteuererklärung bei ausschließlichen 
Einkünften aus Arbeitslohn, Renten, Pensi-
onen und sonstigen Versorgungsbezügen. 
Die Beratung ist auch bei Einkünften aus 
Kapitalvermögen und Vermietung und 
Verpachtung möglich, soweit die Einnahmen 
13.000 ú, bei zusammenveranlagten Ehegat-
ten 26.000 ú, nicht übersteigen.

Dem Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V. 
gehören ca. 10.000 Mitglieder an. Im Rhein-
Main-Gebiet unterhält der Verein mehr als 
20 Beratungsstellen.

Der Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V. ist 
Mitglied im Bundesverband der Lohnsteuer-
hilfevereine BDL e.V.

Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V.

Wir beraten im Rahmen unserer 
gesetzlichen Beratungsbefugnis

Der Lohnsteuerhilfeverein 
als Steuerspezialist 

für Arbeitnehmer

Sie möchten wissen, ob Sie überhaupt zur 
Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
verp� ichtet sind?

Wir prüfen dies mit Ihnen gemeinsam in einem 
vertraulichen Gespräch - machen Sie mit uns den 
Steuercheck!

Sie möchten keinen ˜rger mit dem Finanzamt?

Ersparen Sie sich jeglichen Stress. Wir erstellen die 
Einkommensteuererklärung, sprechen und korres-
pondieren mit dem Finanzamt und erledigen  not-
wendige Behördengänge.

Sie möchten alle persönlichen Steuervorteile aus-
nutzen?

Unsere auf die Arbeitnehmersteuerberatung geschul-
ten Pro� s beraten Sie umfassend und erklären Ihnen 
das steuerliche Ergebnis leicht verständlich Cent für 
Cent.

Sie benötigen Ihre Steuerrückerstattung schnell?

Wir übertragen die Daten nach erfolgter Beratung 
sofort elektronisch an das Finanzamt. Der Steuerbe-
scheid und die Steuererstattung folgen erfahrungs-
gemäß bereits nach wenigen Wochen.

Kindergeld

 Kurzarbeit

Werbungskosten

Steuerk lassenwahl

Arbeitslosengeld 

Altersvorsorge

Renten Pensionen 

Sparzinsen

Kapitaleinkünfte 

Wertpapiere

Betriebsrente

AbgeltungssteuerS p a r z i n s e n

Ab� ndung

Sparerpauschbetrag
NV- Bescheinigung

Riesterrente

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

WohnzimmerELSTER - rechtlos online!
Wollen Sie wirklich Ihre Daten vom Wohnzimmer online an 
das Finanzamt übersenden? � Ohne Ihre Rechte und Mög-
lichkeiten zu kennen oder überhaupt zu wissen zu welchen 
Angaben Sie verp� ichtet sind und welche Auswirkungen 
Ihre Internetantworten haben? 

Pro� tieren Sie von unserem Know-how!
Quali� zierte und auf Arbeitnehmer spezialisierte Steuer-
fachleute arbeiten nach den hohen Beratungsstandards 
unseres Vereins und sind zur Verschwiegenheit verp� ichtet. 
Nutzen Sie unser Know-how aus jährlich tausenden von 
Einkommensteuerberatungen und hunderten erfolgreich 
geführten Rechtsstreitigkeiten mit der Finanzverwaltung.

Steuerwirrwarr?
Wir verschaffen  
Ihnen  Klarheit!

Der Lohnsteuerhilfeverein Hessen e.V. 
ist eine Selbsthilfeeinrichtung 

der Arbeitnehmer!

Regelmäßige interne Schulungen 
garantieren professionelle Beratung

Ausbildungskosten

Kinderbetreuungskosten

Schulgeld

Versicherungsbeiträge

Spenden

Arzt-/Krankheitskosten

Behindertenfreibetrag/P� egepauschbetrag

Haushaltshilfe

Vermietungseinkünfte

Ferienwohnung


